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 Veröffentlicht am 23.02.1922

Norm

DSt 1872 §2 F

Rechtssatz

Ein Rechtsanwalt, der ein ihm o2ensichtlich durch ein Versehen des gegnerischen Anwaltes zugekommenes und an

diesen gerichtetes, ehrverletzende Äußerungen des Gegners gegen seinen Klienten enthaltendes Schreiben diesem

Klienten ohne zwingenden Grund mitteilt, beeinträchtigt Ehre und Ansehen des Standes. Verweigert er sodann dem

gegnerischen Anwalte die Rückerstattung des Schreibens, so beeinträchtigt er Ehre und Ansehen des Standes und

verletzt seine Berufspflichten.
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